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Krankenhausausschuss 2 08.06.2021 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Nachbestellung von Mitgliedern für den Beirat der Forensik bei der LVR-Klinik 
Köln

Beschlussvorschlag:

Der Krankenhausausschuss 2 beschließt, die in der Vorlage Nr. 15/284 aufgelisteten 
Personen in Ergänzung zur Vorlage Nr. 15/152 als Mitglieder des Beirats der Forensik bei 
der LVR-Klinik Köln zu bestellen. 
Gemäß § 4 Absatz 3 Satz 3 der Geschäftsordnung für die Beiräte der Forensik bei den 
LVR-Kliniken endet das Mandat mit der konstituierenden Sitzung eines neuen Beirats in 
der folgenden Kommunalwahlperiode.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

Für den Vorstand

S c h ü r m a n n s



Zusammenfassung: 

Die Geschäftsordnung für die Beiräte der Forensik bei den LVR-Kliniken des 

Landschaftsverbandes Rheinland bestimmt in § 3 Abs. 2, dass die Bestellung der 

Mitglieder des Beirates analog der Wahlzeiten der Kommunalvertretungen erfolgt. Daher 

sind jetzt im Nachgang zur Kommunalwahl 2020 die Beiräte neu zu konstituieren.  

Gemäß § 4 Absatz 3 Satz 3 der Geschäftsordnung für die Beiräte der Forensik bei den 

LVR-Kliniken endet das Mandat mit der konstituierenden Sitzung eines neuen Beirats in 

der folgenden Kommunalwahlperiode.  

Laut Geschäftsordnung der Beiräte der Forensik ist jeweils die Hälfte der Mitglieder des 

Beirates vom Rat der Gemeinde sowie vom LVR festzulegen.  

Die Anzahl der vom Rat der Stadt Köln zu benennenden Personen war bis zur Sitzung des 

Krankenhausauschusses am 09.03.2021 aufgrund ausstehender Meldungen noch nicht 

abschließend bekannt. Dieser hat nunmehr sechs weitere Mitglieder benannt.  

In der Folge sind durch den LVR wiederum zwei weitere Mitglieder nach zu benennen, um 

die jeweils hälftige Besetzung sicherzustellen. 



Begründung der Vorlage Nr. 15/284: 

Die Bestellung aller Beiratsmitglieder erfolgt gemäß § 3 der Geschäftsordnung durch den 

jeweiligen Krankenhausauschuss.  

Der Krankenhausausschuss 2 hat auf Grundlage der Vorlage Nr. 15/152 in seiner Sitzung 

vom 09.03.2021 bereits die Bestellung von 14 Beiratsmitgliedern bestätigt, wovon 5 

Mitglieder durch den Rat der Stadt Köln benannt waren.  

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 23.03.2021 beschlossen, nachfolgende 

Mitglieder zur Benennung vorzuschlagen: 

Joachim Heinlein  Bündnis 90/Die Grünen 

Viola Recktenwald  SPD 

Alexander Yohannes  CDU 

Ulrike Detjen  Die Linke.  

Bettina Houben      FDP 

Lorenz Hundgeburth  Volt    

Damit hat der Rat nunmehr 11 Mitglieder benannt, sodass vom Landschaftsverband 

Rheinland zwei weitere Mitglieder benannt werden müssen. 

Demgemäß werden vom Landschaftsverband Rheinland ergänzend die folgenden zwei 

Personen vorgeschlagen: 

Ruth Dockter   Köln-Ring gGmbH 

Volkher Preis   Seelsorger LVR-Klinik Köln 

Für den Vorstand: 

S c h ü r m a n n s 

Vorsitzender des Vorstands  
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